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BGB §§ 305, 307, 812
Wirksamkeit einer Darlehensgebühr in Bausparkassen-AGB

AG Mainz, Urt. v. 22.04.2015 – 84 C 283/14 (nicht rechtskräftig), ZIP 2015, 1675

Leitsätze der Redaktion:

1. Die Darlehensgebührenklausel in den AGB einer Bausparkasse ist als Preisabrede einzustufen und
unterliegt somit nicht der Inhaltskontrolle.
2. Bei der Klausel über Kontoführungsgebühren in den Bausparkassen-AGB handelt es sich ebenfalls um eine
kontrollfreie Preisabrede.
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